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(54) Leiter

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiter 1 für
Schachtgruben 7 von Aufzügen mit mindestens einem
ersten und einem zweiten Leiterholm 2, 3 und minde-
stens drei die beiden Leiterholme 2, 3 verbindenden Lei-
tersprossen 4. Die Leiter 1 gewährleistet trotz erschwer-

ter Platzverhältnisse einen sicheren Auf- und Abstieg
bei unterschiedlichen Schachtgrubentiefen. An der Lei-
ter 1 ist ein Sicherungselement 5 vorgesehen, mit Hilfe
dessen die Leiter 1 in einer aufrechten Position, in der
die Leiter 1 begehbar ist, an der Schachtgrube 7 gegen
Verkippen sicherbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiter für
Schachtgruben von Aufzügen mit mindestens einem er-
sten und einem zweiten Leiterholm und mindestens drei
die beiden Leiterholme verbindenden Leitersprossen,
wobei an der Leiter ein Sicherungselement vorgesehen
ist, mit Hilfe dessen die Leiter in einer aufrechten Posi-
tion, in der die Leiter begehbar ist, an der Schachtgrube
gegen Verkippen sicherbar ist.
[0002] Es sind bereits gattungsgemäße Leitern aus
der FR 2 694 783 bekannt. Das Sicherungselement ist
auf den beiden Leiterholmen geführt und lässt sich ent-
lang der Leiter an jeweils einer Leitersprosse in konstan-
ten Abständen festsetzen. Die Leiter wird zum Bestei-
gen der Schachtgrube in den Schacht gestellt und ge-
sichert. Aus Platzgründen wird die Leiter nach Benut-
zung wieder aus dem Schacht genommen, damit der
Schacht bspw. für Fahrstühle wieder frei ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Leiter für Schachtgruben von Aufzügen derart auszubil-
den und anzuordnen, dass trotz beengter Platzverhält-
nisse die Leiter in der Schachtgrube während des Fahr-
stuhlbetriebs verstaut werden kann.
[0004] Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß da-
durch, dass mindestens ein Leiterholm über ein Lager
auf oder unmittelbar über der Schachtsohle der
Schachtgrube befestigbar ist, wobei der Leiterholm um
eine parallel zu der Leitersprosse verlaufende
Schwenkachse im Lager schwenkbar ist.
[0005] Die Leiter kann somit zum Besteigen der
Schachtgrube von der Schachtsohle zum Einstieg hin
aufgeschwenkt und am Einstieg angelehnt werden. Zur
Sicherung der Leiter wird das Sicherungselement bspw.
in Form eines Einhängeprofils in eine Vertiefung in der
Türschwelle am Einstieg eingehängt. Der Bauraum un-
ter dem Fahrstuhl in seiner tiefsten Stellung wird somit
als Stauraum für die Leiter nutzbar, was den Vorteil hat,
dass in jeder Schachtgrube eine Leiter angeordnet wer-
den kann und der Monteur keine Leiter mitbringen muss
und ihm eine Leiter zur Verfügung steht, die an die
Schachtgröße angepasst ist.
[0006] Durch das Lager wird ein Ein- und Ausklappen
der Leiter wesentlich vereinfacht, da die Leiter in ihrem
Drehpunkt fixiert ist. Dabei ist das Lager entweder direkt
auf der Schachtsohle fixiert oder über eine Wandkonso-
le an der Wand der Schachtgrube befestigt, sodass die
Schachtsohle bei der Befestigung der Wandkonsole
nicht durch Bohrlöcher beschädigt wird.
[0007] Der Erfindung liegt im Hinblick auf die Platz-
verhältnisse die weitere Aufgabe zugrunde, eine Leiter
für Schachtgruben von Aufzügen derart auszubilden
und anzuordnen, dass trotz beengter Platzverhältnisse
der Anstellwinkel der Leiter über das Sicherungsele-
ment exakt justierbar ist.
[0008] Die Aufgabe wird je nach Gestaltung des Fahr-
stuhlschachtes auch dadurch gelöst, dass

a) das Sicherungselement parallel zu einer Längs-
achse der Leiter verschiebbar an mindestens einem
Leiterholm gelagert ist und
b) das Sicherungselement über eine Befestigungs-
vorrichtung in mindestens zwei Positionen festsetz-
bar ist,
c) die Befestigungsvorrichtung eine erste und eine
zweite jeweils parallel zu dem Leiterholm befestigte
Schiene aufweist und
d) das Sicherungselement über das Schienenpaar
justierbar und stufenlos festsetzbar ist.

[0009] Verschiedene Schachtgruben haben unter-
schiedliche Abmessungen, d. h. auch unterschiedliche
Tiefen. Dadurch, dass sich das Sicherungselement ver-
stellen lässt, können gleiche Leitern für unterschiedlich
hohe Schachtgruben eingesetzt werden. Die erfin-
dungsgemäße stufenlose Verstellung des Sicherungs-
elements hat in diesem Fall gegenüber einer nicht stu-
fenlosen Verstellung den Vorteil, dass der Anstellwinkel
der Leiter ebenfalls stufenlos einstellbar und somit exakt
justierbar ist. Diese Einstellmöglichkeit hat aus sicher-
heitstechnischen Gründen den Vorteil, dass zu große
und zu kleine Anstellwinkel, wie sie gemäß der FR 2 694
783 beim Festlegen des Sicherungselements an den
Leitersprossen in konstanten Abständen gebildet wer-
den, vermieden werden. Das Sicherungselement kann
bspw. auf einem C-Profil-Schienenpaar stufenlos ent-
lang der Leiter einjustiert und in der Vertiefung der Tür-
schwelle arretiert werden.
[0010] Eine weitere erfindungsgemäße Möglichkeit
ist es, dass in jedem der beiden Leiterholme jeweils eine
Nut vorgesehen ist, in der das Schienenpaar justierbar
und stufenlos festsetzbar ist. Die jeweilige Nut entlang
des Leiterholms wird durch das Profil des Leiterholms
gebildet.
[0011] Ferner ist es vorteilhaft, dass das Sicherungs-
element eine Abkantung oder mindestens einen Zapfen
aufweist, wobei die Abkantung oder der Zapfen in eine
zumindest nach oben offene Vertiefung bzw. in die Tür-
schwelle im Randbereich der Schachtgrube einsteck-
und/oder einhängbar ist. Dies ist besonders vorteilhaft,
da je nach Anforderung an das Sicherungselement bzw.
Einhängeprofil verschiedene Szenarien möglich sind.
Das Einhängprofil weist somit konstruktive Merkmale
auf, die ein Einhängen der Leiter in die Schwelle einer
Aufzugstür ermöglichen.
[0012] In der Regel wird die Leiter in die Führungsril-
len der Aufzugstürschwellen eingehängt. Neben der
Standard-Profiltiefe solcher Führungsrillen kann u.U.
auch eine variable Profiltiefe von Nutzen sein. Liegen
wie bei einem Aufzug mit Drehtüren keine Führungsril-
len vor, wird das Einhängeprofil erfindungsgemäß über
die Zapfen eingehängt.
[0013] Vorteilhaft ist es auch, dass das Sicherungs-
element als Winkelprofil mit im Wesentlichen zwei ebe-
nen, aneinander anschließenden Seiten ausgebildet ist,
die erste Seite parallel zur Längsachse angeordnet ist
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und mit der zweiten Seite einen Winkel α zwischen 75°
und 145°, im Besonderen zwischen 95° und 125° ein-
schließt. Das Sicherungselement ist in vorteilhafter Wei-
se über nahezu die gesamte Breite der Leiter mit der
Schachtgrube verbunden.
[0014] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft,
dass die Abkantung oder der Zapfen im Wesentlichen
rechtwinklig zur zweiten Seite an der zweiten Seite an-
geordnet ist. Dadurch wird erreicht, dass die Leiter be-
züglich der Wand der Schachtgrube nur in dem Winkel-
bereich aufgestellt werden kann, in dem die Abkantung
oder der Zapfen sicher in die Vertiefung der Türschwelle
eingesetzt ist. Die Stellung der Leiter zur Wand der
Schachtgrube ist durch den Winkel α vorgegeben.
[0015] Von besonderer Bedeutung ist für die vorlie-
gende Erfindung, dass das Sicherungselement oder die
zweite Seite des Sicherungselements schwenkbar um
eine parallel zu der Leitersprosse verlaufende Achse
gelagert ist. Dadurch wird eine geringe Aufbauhöhe der
Leiter erreicht, sodass die Leiter auch bei sehr engen
Schachtverhältnissen zwischen dem Aufzug und der
Wand der Schachtgrube verstaut werden kann.
[0016] Vorteilhaft ist es ferner, dass die zweite Seite
verschiebbar zur ersten Seite an der ersten Seite gela-
gert ist. Dadurch lässt sich die Einhängetiefe des Siche-
rungselements je nach Führungsschiene in der Tür-
schwelle variieren.
[0017] Außerdem ist es vorteilhaft, dass das Schie-
nenpaar an den Leiterholmen oder zwischen den Lei-
terholmen angeordnet ist. Die Anordnung zwischen den
Leiterholmen hat den Vorteil, dass das Schienenpaar
nicht aufträgt bzw. die Aufbauhöhe nicht über das Maß
der Leiterholme vergrößert wird.
[0018] Ferner ist es vorteilhaft, dass die Leiterholme
parallel oder in einem Winkel bis zu 25° zueinander an-
geordnet sind. Das erfindungsgemäße Sicherungsele-
ment lässt sich auch bei Spitzleitern einsetzen.
[0019] Hierzu ist es vorteilhaft, dass das Sicherungs-
element zumindest zwei Langlöcher aufweist, über wel-
che das Sicherungselement an den Schienen festsetz-
bar ist, wobei die Langlöcher rechtwinklig zur Längsach-
se ausgerichtet sind.
[0020] Schließlich ist es von Vorteil, dass das Siche-
rungselement mindestens eine Aussparung zum Auf-
hängen der Leiter in der Schachtgrube aufweist. Durch
die Ausnehmung wird erreicht, dass die Leiter an nur
einem Punkt sicher aufgehängt werden kann, da die Lei-
ter durch die Aussparung nicht verrutschen kann.
[0021] Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass die Ausspa-
rung einer an der Schachtgrube befestigten Halterung
zugeordnet ist und die Halterung über ein Zugmittel zu-
mindest mittelbar mit der Leiter verbindbar ist. Die Hal-
terung ist bspw. als Bolzen ausgebildet, in den das Si-
cherungselement mit der Aussparung eingehängt wird.
[0022] Letztlich ist es von Vorteil, dass die beiden Lei-
terholme jeweils aus zwei Teilholmen bestehen, die
über jeweils ein Gelenk miteinander verbunden sind,
wobei das Gelenk um eine parallel zu der Leitersprosse

verlaufende Drehachse drehbar ist. Dadurch wird er-
reicht, dass die Leiter in Ruhestellung respektive bei
Nichtgebrauch platzsparend auf der Schachtsohle der
Schachtgrube zusammengeklappt aufbewahrt werden
kann.
[0023] Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass mindestens
ein Gelenk in einer definierten Winkelstellung der bei-
den Teilholme verrastet. Das hat den Vorteil, dass das
Gelenk beim Aufrichten der Leiter in den Gebrauchszu-
stand nur in aufgeklapptem Zustand, das heißt in voller
Länge einrastet.
[0024] Eine zusätzliche Möglichkeit ist gemäß einer
Weiterbildung, dass das Gelenk verrastet, wenn die bei-
den Teilholme einen Winkel β zwischen 170° und 190°
einschließen.
[0025] Ferner ist es vorteilhaft, dass das verrastete
Gelenk über einen am Gelenk angeordneten Hebel ge-
löst werden kann und der Hebel mit Hilfe eines Zugmit-
tels bedienbar ist. Dadurch wird erreicht, dass die Leiter
von außerhalb der Schachtgrube zusammengeklappt
werden kann. Eine zusätzliche Hilfsleiter zum Verlassen
der Schachtgrube nach dem Zusammenklappen der
Leiter ist nicht erforderlich.
[0026] Außerdem ist es vorteilhaft, dass der Leiter-
holm mindestens in einer radialen Richtung zur
Schwenkachse verschiebbar im Lager gelagert ist. Die-
ses Spiel in Richtung der Leiterholme ist zweckmäßig,
um das Sicherungselement mit der Abkantung oder mit
dem Zapfen in die Türschwelle ein- und auszuhängen.
[0027] Ferner ist es vorteilhaft, dass mindestens ein
Leiterholm eine Verlängerung aufweist, wobei die Ver-
längerung in Richtung der Längsachse verschiebbar am
Leiterholm gelagert ist und einen Handlauf bildet. Da-
durch kann die Länge der Leiter reduziert werden, um
diese zum Verstauen an die Höhe oder Breite der
Schachtgrube anzupassen. Die Leiterlänge ist an die
Flexibilität des Sicherungselements angepasst.
[0028] Besonders vorteilhaft ist eine Vorrichtung nach
den Ansprüchen 1 und 2. Dadurch wird mit einer an der
Schachtsohle befestigten Leiter höchster Sicherheits-
standard erreicht, da der Anstellwinkel, der im Grunde
durch die Position des Lagers auf der Schachtsohle
festgelegt ist, durch das Sicherungselement zusätzlich
gesichert wird.
[0029] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung sind in den Patentansprüchen und in der Beschrei-
bung erläutert und in den Figuren dargestellt. Es zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung einer Lei-
ter in einer Schachtgrube;

Figur 2 eine perspektivische Darstellung einer
klappbaren Leiter mit einem Lager auf der
Schachtsohle der Schachtgrube in drei ver-
schiedenen Positionen;

Figur 3 ein starres Sicherungselement mit einer Ab-
kantung;
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Figur 4 ein starres Sicherungselement mit zwei
Zapfen;

Figur 5 ein starres Sicherungselement mit einem
Zapfen;

Figur 6 ein klappbares Sicherungselement;

Figur 7 ein flexibles Sicherungselement;

Figur 8 einen Teil einer Leiter mit einem Siche-
rungselement in Draufsicht mit Schnittfüh-
rung A-A';

Figur 9 die Schnittansicht A-A' gemäß Figur 8;

Figur 10 eine perspektivische Darstellung einer Lei-
ter mit verschiebbarem Sicherungsele-
ment.

[0030] Figur 1 zeigt eine Leiter 1 in aufrechter Position
in einer Schachtgrube 7. In dieser Position ist die Leiter
1 sicher begehbar. Die Leiter 1 steht auf der Schacht-
sohle 7.3 auf und lehnt an eine Türschwelle einer Tür-
öffnung oberhalb der Schachtgrube 7 an. Die Leiter 1
ist aus zwei parallel angeordneten und über mehrere
Leitersprossen 4 miteinander verbundene Leiterholme
2, 3 gebildet. Die Leiterholme 2, 3 verlaufen parallel zu
einer Längsachse 1.1 der Leiter 1. In Höhe der drittletz-
ten Leitersprosse 4 ist ein Sicherungselement 5 ange-
ordnet, wie es in Figur 8 näher dargestellt ist. Das Si-
cherungselement 5 greift in eine Vertiefung 7.1 in der
Türschwelle ein, die als Führungsschiene für nicht dar-
gestellte Aufzugstüren dient.
[0031] Figur 2 zeigt eine klappbare Leiter 1. Die bei-
den Leiterholme 2, 3 bestehen jeweils aus zwei Teilhol-
men 2a, 2b, 3a, 3b, die über jeweils ein Gelenk 2.1 mit-
einander verbunden sind. Das Gelenk 2.1 ist um eine
parallel zu der Leitersprosse 4 verlaufende Drehachse
9 drehbar. Dadurch wird erreicht, dass die Leiter 1 aus-
gehend von der aufrechten Position in die Ruheposition
und umgekehrt geklappt werden kann. In der zusam-
mengeklappten Ruheposition ist die Leiter 1 platzspa-
rend auf der Schachtsohle 7.3 der Schachtgrube 7 an-
geordnet.
[0032] Der Winkel β, den jeweils zwei Teilholme 2a,
2b in der aufrechten Position einschließen, beträgt
180°. Nur in dieser aufrechten Position, in der die Leiter
1 über das Sicherungselement 5 in die Vertiefung 7.1
an der Türschwelle eingehängt ist, verrastet das Gelenk
2.1.
[0033] Das Gelenk 2.1 kann über ein nicht dargestell-
tes Zugmittel in Form einer Zugleine zum Zusammen-
klappen der Leiter 1 gelöst werden. Beim Aufstellen der
Leiter 1 rastet das Gelenk 2.1 automatisch in der be-
schriebenen Winkelstellung von 180° ein.
[0034] Der Leiterholm 2 ist über ein Lager 1.2 auf der
Schachtsohle 7.3 der Schachtgrube 7 befestigt und um

eine parallel zu der Leitersprosse 4 verlaufende
Schwenkachse 1.3 im Lager 1.2 schwenkbar gelagert.
Die Leiter 1 verschwenkt ausgehend von der aufrechten
Position beim Einklappen und entsprechend beim Aus-
klappen um die Schwenkachse 1.3.
[0035] Vor dem Einklappen muss das Sicherungsele-
ment 5 aus der Vertiefung 7.1 gehoben werden. Hierzu
ist der Leiterholm 2 in radialer Richtung zur Schwenk-
achse 1.3 verschiebbar im Lager 1.2 gelagert. Dieses
Spiel in Richtung des Leiterholms 2 ist notwendig, um
das Sicherungselement 5 mit einer in den Figuren 3, 6
und 7 dargestellten Abkantung 5.1 oder mit einem in den
Figuren 4 und 5 dargestellten Zapfen 5.2 in die Vertie-
fung 7.1 ein- und auszuhängen.
[0036] Die Figuren 3 bis 7 zeigen das Sicherungsele-
ment 5 mit jeweils zwei Bohrungen zum Befestigen an
der Leiter 1 in Draufsicht und im Profilquerschnitt. Das
Sicherungselement 5 weist zudem eine Aussparung 5.3
zum Aufhängen der Leiter 1 in der Schachtgrube 7 auf.
[0037] Das Sicherungselement 5 gemäß Figur 3 ist
aus einem Winkelprofil gebildet, das im Wesentlichen
aus zwei aneinander angrenzenden Seiten 5a, 5b be-
steht. Die Seiten 5a, 5b schließen einen Winkel α von
110° ein.
[0038] An der zweiten Seite 5b ist die Abkantung 5.1
vorgesehen, mit der das Sicherungselement 5 in die
Vertiefung 7.1 an der Türschwelle eingesetzt wird. Bei
den in den Figuren 4 und 5 dargestellten Sicherungs-
elementen 5 ist die Abkantung 5.1 durch einen oder
mehrere Zapfen 5.2 ersetzt. Die Zapfen 5.2 sind mittig
auf der zweiten Seite 5b angeordnet.
[0039] In Figur 4 sind bezüglich der Breite der Leiter
1 zwei Zapfen 5.2, 5.2' und in Figur 5 ein Zapfen 5.2 am
Sicherungselement 5 vorgesehen.
[0040] In Figur 6 ist ein um eine Achse 8 schwenkba-
res Sicherungselement 5 dargestellt. Die zweite Seite
5b ist schwenkbar um die Achse 8 an der ersten Seite
5a gelagert. Dadurch, dass das Sicherungselement 5
zwischen den Leiterholmen 2, 3 angeordnet ist, wird die
Aufbauhöhe der Leiter 1 nicht durch die eingeklappte
zweite Seite 5b erhöht. Das Sicherungselement 5 lässt
sich zum Einhängen in die Vertiefung 7.1 über eine nicht
dargestellte Zugleine verschwenken.
[0041] Bei dem in Figur 7 dargestellten Sicherungs-
element 5 lässt sich eine Einhängetiefe E verstellen.
Hierzu ist die zweite Seite 5b verschiebbar zur ersten
Seite 5a an der ersten Seite 5a gelagert. Die Verstell-
barkeit der Einhängetiefe E ermöglicht die Anpassung
des Sicherungselements 5 an verschiedene Führungs-
schienen von Aufzugstüren, bei denen der Abstand der
Vertiefungen 7.1 bzw. der Führungsnuten zur Schacht-
grube 7 variiert.
[0042] In den Figuren 8 bis 10 ist das in Richtung der
Längsachse 1.1 der Leiter 1 verschiebbare Sicherungs-
element 5 näher dargestellt.
[0043] Das Sicherungselement 5 ist über eine Befe-
stigungsvorrichtung 6 zwischen den Leiterholmen 2, 3
angeordnet. Hierzu weist die Befestigungsvorrichtung 6
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ein Schienenpaar 6.1, 6.2 auf, von dem jeweils eine
Schiene 6.1, 6.2 an jeweils einem Leiterholm 2, 3 befe-
stigt ist. Die Schiene 6.1, 6.2 ist aus einem C-Profil ge-
bildet, in dem das Sicherungselement 5 in Richtung der
Längsachse 1.1 verschiebbar und mit Hilfe von Schrau-
ben, die in den Schienen 6.1, 6.2 geführt sind, festsetz-
bar ist. Das Schienenpaar 6.1, 6.2 weist eine Länge von
bis zu 1400 mm auf, sodass das Sicherungselement 5
wie in Figur 10 dargestellt in einem Bereich von ca. 1360
mm verstellbar ist.
[0044] Die Schnittansicht gemäß Schnittführung A-A'
ist in Figur 9 dargestellt. Die Leiter 1 wird über eine Hal-
terung 7.4 an der Schachtgrube 7 zur Lagerung aufge-
hängt. Die Halterung 7.4 ist als Schraube ausgebildet,
die mit der Wand der Schachtgrube 7 verdübelt ist. Das
Sicherungselement 5 weist die Aussparung 5.3 (Fig. 3)
auf, über die das Sicherungselement 5 und somit die
Leiter 1 an der Schraube 7.4 aufgehängt wird. Durch die
Aussparung 5.3 kann die Leiter 1 auf der Halterung 7.4
nicht verrutschen.
[0045] Eine zusätzliche Sicherung der Leiter 1 wird
wie in den Figuren 8 und 10 dargestellt über ein Zugmit-
tel 7.2 erreicht, das die Halterung 7.4 mit der Leiter 1
verbindet. Dieses Zugmittel 7.2 dient als Sicherung da-
zu, dass die Leiter 1 nicht aus der Schachtgrube 7 ent-
wendet bzw. nicht an einem anderen als den für die Lei-
ter 1 vorgesehenen Ort innerhalb der Schachtgrube 7
verstaut wird. Ferner lässt sich die Leiter 1, die auf der
Schachtsohle 7.3 abgelegt ist, von der Türöffnung aus
mit Hilfe des Zugmittels 7.2 aufrichten, um die Schacht-
grube 7 zu besteigen. Das Zugmittel 7.2 ist hierzu in der
Nähe der Türöffnung an der Wand der Schachtgrube 7
befestigt. Insbesondere bei einer klappbaren Leiter 1
gemäß Figur 2 wird das Zugmittel 7.2 dazu verwendet,
die Leiter 1 aufzurichten.

Patentansprüche

1. Leiter (1) für Schachtgruben (7) von Aufzügen mit
mindestens einem ersten und einem zweiten Lei-
terholm (2, 3) und mindestens drei die beiden Lei-
terholme (2, 3) verbindenden Leitersprossen (4),
wobei an der Leiter (1) ein Sicherungselement (5)
vorgesehen ist, mit Hilfe dessen die Leiter (1) in ei-
ner aufrechten Position, in der die Leiter (1) begeh-
bar ist, an der Schachtgrube (7) gegen Verkippen
sicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Leiterholm (2) über ein Lager
(1.2) auf oder unmittelbar über der Schachtsohle
(7.3) der Schachtgrube (7) befestigbar ist, wobei
der Leiterholm (2) um eine parallel zu der Leiter-
sprosse (4) verlaufende Schwenkachse (1.3) im La-
ger (1.2) schwenkbar ist.

2. Leiter (1) für Schachtgruben (7) von Aufzügen mit
mindestens einem ersten und einem zweiten Lei-

terholm (2, 3) und mindestens drei die beiden Lei-
terholme (2, 3) verbindenden Leitersprossen (4),
wobei an der Leiter (1) ein Sicherungselement (5)
vorgesehen ist, mit Hilfe dessen die Leiter (1) in ei-
ner aufrechten Position, in der die Leiter (1) begeh-
bar ist, an der Schachtgrube (7) gegen Verkippen
sicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass

a) das Sicherungselement (5) parallel zu einer
Längsachse (1.1) der Leiter (1) verschiebbar
an mindestens einem Leiterholm (2) gelagert
ist und
b) das Sicherungselement (5) über eine Befe-
stigungsvorrichtung (6) in mindestens zwei Po-
sitionen festsetzbar ist,
c) die Befestigungsvorrichtung (6) eine erste
und eine zweite jeweils parallel zu dem Leiter-
holm (2, 3) befestigte Schiene (6.1, 6.2) auf-
weist und
d) das Sicherungselement (5) über das Schie-
nenpaar (6.1, 6.2) justierbar und stufenlos fest-
setzbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet ,
dass das Sicherungselement (5) eine Abkantung
(5.1) oder mindestens einen Zapfen (5.2) aufweist,
wobei die Abkantung (5.1) oder der Zapfen (5.2) in
eine zumindest nach oben offene Vertiefung (7.1)
im Randbereich der Schachtgrube (7) einsteck-
und/oder einhängbar ist.

4. Vorrichtung nach 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement (5) als Winkelprofil
mit im Wesentlichen zwei ebenen, aneinander an-
schließenden Seiten (5a, 5b) ausgebildet ist, die er-
ste Seite (5a) parallel zur Längsachse (1.1) ange-
ordnet ist und mit der zweiten Seite (5b) einen Win-
kel (α) zwischen 75° und 145°, im Besonderen zwi-
schen 95° und 125° einschließt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abkantung (5.1) oder der Zapfen (5.2) im
Wesentlichen rechtwinklig zur zweiten Seite (5b) an
der zweiten Seite (5b) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement (5) oder die zweite
Seite (5b) des Sicherungselements (5) schwenkbar
um eine parallel zu der Leitersprosse (4) verlaufen-
de Achse (8) gelagert ist.
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7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Seite (5b) verschiebbar zur ersten
Seite (5a) an der ersten Seite (5a) gelagert ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schienenpaar (6.1, 6.2) an den Leiterhol-
men (2, 3) oder zwischen den Leiterholmen (2, 3)
angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterholme (2, 3) parallel oder in einem
Winkel bis zu 25° zueinander angeordnet sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement (5) zumindest zwei
Langlöcher aufweist, über welche das Sicherungs-
element (5) an den Schienen (6.1, 6.2) festsetzbar
ist, wobei die Langlöcher rechtwinklig zur Längs-
achse (1.1) ausgerichtet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 3 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement (5) mindestens eine
Aussparung (5.3) zum Aufhängen der Leiter (1) in
der Schachtgrube (7) aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aussparung (5.3) einer an der Schacht-
grube (7) befestigten Halterung (7.4) zugeordnet ist
und die Halterung (7.4) über ein Zugmittel (7.2) zu-
mindest mittelbar mit der Leiter (1) verbindbar ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 3 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Leiterholme (2, 3) jeweils aus zwei
Teilholmen (2a, 2b, 3a, 3b) bestehen, die über je-
weils ein Gelenk (2.1) miteinander verbunden sind,
wobei das Gelenk (2.1) um eine parallel zu der Lei-
tersprosse (4) verlaufende Drehachse (9) drehbar
ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Gelenk (2.1) in einer definier-
ten Winkelstellung der beiden Teilholme (2a, 2b)
verrastet.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gelenk (2.1) verrastet, wenn die beiden
Teilholme (2a, 2b) einen Winkel (β) zwischen 170°
und 190° einschließen.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das verrastete Gelenk (2.1) über einen am
Gelenk (2.1) angeordneten Hebel gelöst werden
kann und der Hebel mit Hilfe eines Zugmittels be-
dienbar ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 3 bis 10,
13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leiterholm (2) mindestens in einer radia-
len Richtung zur Schwenkachse (1.3) verschiebbar
im Lager (1.2) gelagert ist.

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Leiterholm (2) eine Verlänge-
rung aufweist, wobei die Verlängerung in Richtung
der Längsachse (1.1) verschiebbar am Leiterholm
(2) gelagert ist und einen Handlauf bildet.

19. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2.
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